
Teilqualifikation der Bauwirtschaft:  „TQ 4 – Baufachwerker/-in im Hochbau mit Spezialisierung Maurerarbeiten“  
im Beruf: Maurer/-in 
Dauer: 4 Monate (oder 16 Wochen/oder 640 Stunden), davon mindestens 4 Wochen betriebliche Qualifizierung 

Maßnahmekonzeption nach den Konstruktionsprinzipien der Bundesagentur für Arbeit 

Lfd. 
Nr. 

 Betriebliche  
Einsatzgebiete  

Zu vermittelnde Kompetenzen Zugeordnete Berufsbildpositionen Dauer  
Richtwert 
in Wochen 

Ausbildungsrahmenplan Rahmenlehrplan 

1  Beachten rechtlicher Regelungen und Vorschriften 
- Inhalte von Berufsbildungs-, Arbeits- und Tarifrecht und deren Bedeutung kennen 
- Aufbau und Organisation des Betriebes kennen 
- Vorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Arbeit kennen und anwenden 
- zum Umweltschutz beitragen 

 

 
§ 23  Nr. 1 
§ 23  Nr. 2 
§ 23  Nr. 3 
§ 23  Nr. 4 
 

LF 1 während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

2 Bereichsübergreifende 
Arbeiten durchführen 

- Auftragsübernahme, Leistungserfassung, Arbeits- und Ablaufplanung durchführen 
- beim Einrichten und Räumen der Baustellen helfen 
 

§ 23 Nr. 5 
§ 23 Nr. 6 
 

Alle LF während der 
gesamten 
Ausbildung zu 
vermitteln 

3 Facharbeiten im 
Bereich 
Maurerarbeiten 
durchführen 
 

Bauteile aus Beton und Stahlbeton herstellen 
- Schalungen für Podeste und gerade Treppenläufe herstellen und aufbauen 
- Schalungen für sichtbaren Beton herstellen 
- Sichtbetonbauteile herstellen 
- Bewehrungseinheiten vorfertigen und insbesondere unter Einhaltung der Betondeckung einbauen 
- Treppen aus Fertigteilen einbauen 
 
Baukörper aus Steinen herstellen 
- Verbandsart für unterschiedliche Mauerwerkskörper festlegen, insbesondere für Pfeiler und Vorlagen 
- Mauerwerk mit Pfeilern und Vorlagen herstellen 
- Natursteinmauerwerk herstellen 
- Öffnungen im Mauerwerk mit natürlichen Steinen überdecken 
- Bögen herstellen 
- Treppen herstellen 
- Abgasanlagen aus Fertigteilen herstellen, insbesondere ein- und angebaute Schornsteine 
- Oberflächen von Mauerwerk gegen Umwelteinflüsse schützen 
- Baukörper aus Steinen gegen drückendes Wasser durch Beschichtungen abdichten 
 
Dämmstoffe für den Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutz einbauen 
- Dämmstoffe in und an Wänden, Decken, Schächten und Stützen an- und einbringen 
- Brandschutzbekleidungen einbauen 
- Brandschutzabschlüsse herstellen 
 
Herstellen von Putzen 
- Wärmedämm- und Sonderputze auftragen 
- Wärmedämmverbundsysteme herstellen 
- Kunstharzputze auswählen und auftragen 
- Putzoberflächen nach verschiedenen Methoden gestalten 
 
 

§ 23 Nr. 7 
 
 
 
 
 
 
§ 23 Nr. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 23 Nr. 9 
 
 
 
 
§ 23 Nr. 10 
 
 
 
 

LF 13 
LF 14 
LF 15 
LF 16 
 

 
12 



4 
 

Betriebliches 
Praktikum 

   4 

Dauer inkl. Urlaub/Feiertage 
Richtwert in Wochen 

16 

        


